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T E X T L I C H E F E S T S E T Z U N G E N
 (§ 9 BauGB i.V.m. BauNVO und § 89 BauO NRW)

BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSET-
ZUNGEN (§ 9 (1) BauGB i. V. m. BauNVO)

1.   Art der baulichen Nutzung  
(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. BauNVO)

1.1 In den Teilflächen des festgesetzten Sonstigen Sondergebietes
(SO) sind nur die als Zweckbestimmungen benannten Nutzungen

      zulässig.

1.2 In dem nutzungseingschränkten Gewerbegebiet (GEN) sind nachfol-
gende Nutzungen, aus der Abstandsklasse 7 gemäß Abstandsliste
zum Abstandserlass NRW, in der jeweils aktuell geltenden Fassung

     zulässig:
       - lfd.-Nr. 205 Schlossereien, Drehereien, Schweißereien
                            und Schleifereien,
       - lfd.-Nr. 207 Autolackierereien einschl. Karosseriebau,
       - lfd.-Nr. 219 Anlagen zur Kraftfahrzeugüberwachung,
       - lfd.-Nr. 220 Kfz-Reparaturwerkstätten,
       - lfd.-Nr. 221 Anlagen zur Runderneuerung von Reifen.

    Weiterhin sind im GEN allgemein zulässig:
- Kraftfahrzeugwaschanlagen, Autovermietungen, Abschleppdienste

         und Lkw-Fahrschulen,
       - Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
         Schank- und Speisewirtschaften,
       - Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude.

1.3  In dem GEN sind ausnahmsweise zulässig:
       - Einzelhandel mit Kfz und Kfz-Teilen,

- Nur im GEN (1) ist ausnahmsweise ein Entertainment-Center
         (Spielothek etc.) mit einer Grundfläche von max. 875 m² zulässig.

2.   Höhenfestsetzung (§ 9 (3) BauGB)

2.1  Zur Ermittlung der Höhe (Firsthöhe (FH) bzw. Gebäudehöhe (GH))

       baulicher Anlagen sind festgesetzt:

obere Bezugspunkte zur Ermittlung der Traufhöhe (TH):

       - für geneigte Dächer = Schnittpunkt der senkrecht am höchsten

         aufsteigenden Außenwand mit der Unterkante der Dachhaut

         (Traufpunkt),

       - für Flachdächer = Abschluss der senkrecht am höchsten aufstei-

         genden Außenwand (bspw. Oberkanten von Attika bzw. Gesims),

oberer Bezugspunkt zur Ermittlung Gebäudehöhe (GH):

       - oberste Abschlusskante eines Gebäudes

         (wie bspw. Dachoberkante/ First);

unterer Bezugspunkt zur Ermittlung von TH und GH:

       = Geländehöhe - festgelegt mit

       NH = 59,00 m für SO 1 und SO 3,

       NH = 58,00 m für GEN und GEN(1).

2.2 Die zugelassen Gebäudehöhen (TH und GH) dürfen ausnahmsweise

bis zu 2,0 m überschritten werden durch gebäudetechnisch notwen-

dige Dachaufbauten, in einer zur betreffenden Dachfläche erheblich

untergeordneten Größe (bpsw. Lüftungen, Schornsteine), durch

Werbeanlagen sowie durch Dachaufbauten im Zusammenhang mit

       der Ausnutzung von Solarenergie.

SO

ART UND MAẞ DER BAULICHEN NUTZUNG
(§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i. V. m. BauNVO)

SONSTIGES SONDERGEBIET
(§ 11 BauNVO), Zweckbestimmung:

                               TANK- UND RASTANLAGE

mit TEILGEBIETEN folgender Zweckbestimmungen:

SO 1 - Tankstelle mit Tankshop, Restaurant-, Beherber-
            gungsbetrieb sowie die dazugehörenden Neben-
            anlagen

SO 3 - Restaurant mit den dazugehörenden Nebenanlagen

                               GEWERBEGEBIET,
                               nutzungseingeschränkt

(§§ 1 (4) und 8 BauNVO)

                               ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLI-
                               CHER NUTZUNGEN (BauNVO)

Die für die einzelnen Baunutzungsgebiete geltenden Ober- 
grenzen zum Maß der baulichen Nutzung sind in der 
Planzeichnung als Nutzungsschablonen mit folgender Be-
deutung eingetragen:

 BAULICHE NUTZUNG              GRUNDFLÄCHENZAHL (GRZ)

 VOLLGESCHOSSZAHL (VG)   FIRST- (FH) / GEBÄUDEHÖHE (GH)

 58,00 m NH                 UNTERE BEZUGSHÖHEN in NH -      

                             verbindl ich festgelegt zur Ermit t lung

                             der Gebäudehöhen (TH/ GH) in den

                             e inzelnen Baunutzungsgebieten     

F E S T S E T Z U N G E N G E M Ä ß

P L A N Z E I C H E N E R K L Ä R U N G

FLÄCHEN FÜR NEBENANLAGEN

UND STELLPLÄTZE (§ 9 (1) Nr. 4 BauGB)

KINDERSPIELPLATZ

                           STELLPLÄTZE MIT IHREN ZUFAHRTEN,
                           PRIVAT, Zweckbestimmung:

Lkw - Stell- und Rastplätze,

                               Pkw-Stellplätze,

                               Zweirad-Abstellplätze

VERKEHRSFLÄCHEN (§ 9 (1) Nr. 11 BauGB)

                               ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHE,
                               Allgemeine Zweckbestimmung -
                               Bestand

                               ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHE,
                               Allgemeine Zweckbestimmung -
                               geplante Erweiterung

PRIVATE VERKEHRSFLÄCHE,
                               Allgemeine Zweckbestimmung -
                               Verkehrszufahrten

PRIVATE VERKEHRSFLÄCHEN,
                               Zweckbestimmung: Fuß-/ Radweg

FÜHRUNG VON BZW. FLÄCHEN FÜR
OBERIRDISCHE VERSORGUNGSANLAGEN
UND -LEITUNGEN (§ 9 (1) Nrn. 12 und 13 BauGB)

                                STROMVERSORGUNGSTRASSE
                                110 KV, 7 St. Leitungen mit Masten
                                20 m breite, beidseitige Schutzstreifen

                                OBERIRDISCHE VERSORGUNGS-

                                ANLAGEN - Übergabestationen Me-
                                dien (Strom, Gas, Telekom, Wasser)

HINWEIS: Im Geltungsbereich vorhandene unterirdische
Leitungen sowie Ver- und Entsorgungsanlagen (bspw.
Schächte, Erdtanks usw.) werden nicht dargestellt.

GRÜNFLÄCHEN (§ 9 (1) Nr. 15 BauGB);

ANPFLANZUNGEN UND DEREN ERHALT
(§ 9 (1) Nr. 25 BauGB, BauO NRW)

                              PRIVATE GRÜNFLÄCHEN,

                               gärtnerische Anlage, Pflege
                               und Erhaltung des Bestandes

                               PRIVATE GRÜNFLÄCHE,
                               Anpflanzung auf Erdwall - Bestand
                               erhalten, pflegen und entwickeln

                               VERKEHRSBEGLEITGRÜN,
                               Anpflanzung, Pflege und Erhaltung
                               des Bestandes

                               LAUBBAUM, Hochstamm 2xv., StU
                               10-12, Anpflanzen, Pflege u. Erhaltung

Die Anzahl und Qualität der anzupflanzenden Bäume ist
verpflichtend. Von den dargestellten Standorten kann ab-
gewichen werden.

WASSERFLÄCHEN (§ 9 (1) Nr. 16 BauGB)

                FLÄCHEN FÜR DIE WASSERWIRT-
                               SCHAFT - Niederschlagswasserab-
                               leitung, -speicherung und -behandlung

                               WASSERFLÄCHEN - Fließgewässer
                               (wasserführende Gräben)

FLÄCHEN FÜR AUFSCHÜTTUNGEN UND

ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLICHEN UM-
WELTEINWIRKUNGEN
(§ 9 (12) Nrn. 17 und 24 BauGB)

                               ERDWALL ZUM LÄRMSCHUTZ,
                               bestehende Anlage

FLÄCHEN ZUR PFLEGE  UND ENTWICK-

LUNG VON GEWÄSSERN, NATUR UND
LANDSCHAFT (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB)

                               FLÄCHEN ZUM NATUR- UND GE-

                               WÄSSERSCHUTZ - Bestand im Sinne

                                 der Schutzziele erhalten, fördern und
                                 entwickeln

   VG

RRB

3.   Verkehrsflächen; Flächen für Stell- und Rastplätze
       (§ 9 (1) Nrn. 4 und 11 BauGB)

3.1 Ein- und Ausfahrten zu den Grundstücken und ihren Stell- und Rast-

plätzen dürfen ausschließlich über die im B-Plan festgesetzten Ver-

kehrsflächen erfolgen. Die Anlage weiterer Zu- und Ausfahrten ist un-

       zulässig.

3.2 Im Durchführungsvertrag wird geregelt, welche Flächen zur Herstel-

lung der festgesetzten öffentlichen Verkehrsanlage (im Erweite-

rungsbereich) eigentumsrechtlich zu übertragen und wie diese

       straßenbaulich herzustellen sind.

3.3 Außer auf den als Stellplätzen gekennzeichneten Flächen, sind Stell-

plätze auf den überbaubaren und ausnahmsweise auch auf den nicht

überbaubaren Flächen in allen Baunutzungsgebieten (SO 1 und 3,

       GEN und GEN(1)) zulässig.

3.4 Die Zu- und Abfahrt von den westlichen Lkw-Stellplätzen zur öffentli-

       chen Erschließungsstraße ist über Verkehrsgrün zulässig.

4.   Führung bzw. Flächen für Versorgungsanlagen
      und -leitungen (§ 9 (1) Nr. 12 und 13 BauGB)

4.1 In dem 20 m breiten Schutzbereichen beidseitig der oberirdisch ver-

fenden 110 kV-Leitung sind Neubauten nur bis 4,0 m Höhe über

       Geländeniveau zulässig.

Alle gesetzlichen Vorgaben und die Bestimmungen des zuständi-

gen Stromversorgers für die Leitungstrasse, deren Schutzstreifenbe-

       reiche sowie für die Standorte der Strommasten, sind einzuhalten.

5.    Grünflächen; Flächen zum Anpflanzen und deren
       Erhalt; Flächen zur Pflege und Entwicklung von
       Gewässern, Natur und Landschaft; Artenschutz

(§ 9 (1) Nrn. 15, 20 und 25 BauGB, BauO NRW)

5.1 Soweit zutreffend und übertragbar, behalten die zur Aufstellung des

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 11 und seiner 1. und 2.

       Änderung erstellten Begrünungsplanungen ihre Gültigkeit.

5.2. Notwendige Gehölzentnahmen und -rückschnitte (zur Bestandsent-

wicklung oder Baufeldfreimachung) sind nur im Jahreszeitraum von

       Anfang Oktober bis Ende Februar zulässig.

5.3 Der im Bereich des Erdwalls zum Lärmschutz durch Anpflanzung und

Sukzession etablierte Tier- und Pflanzenbestand ist, den Zielen von

Natur-, Arten-, Boden- und Landschaftsschutzes genügend, zu pfle-

       gen und zu entwickeln.

5.3  Zeitgleich mit der Errichtung von Stellplätzen sind folgende Anpflan-

       zungen vorzunehmen:

* Pkw-Stellplätze - Die Stellplatzflächen sind in regelmäßigen Rastern

zu begrünen. Je angefangenen sechs Stellplätzen ist ein stand-

ortheimischer Laubbaum in Hochstammqualität anzupflanzen,

fachgerecht zu pflegen und zu erhalten. Durchgehende Grünstreifen

zwischen zwei Stellplatzreihen sind dauerhaft mit heimischen

         Bodendeckern zu begrünen.

* Lkw-Stellplätze - Die Stellplatzreihen sind an ihren Enden mit mind.

jeweils zwei standortheimischen Laubbäumen in Hochstammqualität

         zu bepflanzen, die fachgerecht zu pflegen und zu erhalten sind.

5.4 Soweit für die vorhandenen Stellplätzen die nach Pkt. 5.3 festgesetz-

ten Anpflanzungen vorgenommen wurden, ist dieser Vegeta-

tionsbestand fachgerecht zu pflegen und zu erhalten. Ausgebliebene

Gehölze sind stets in der nächsten Pflanzenruhephase durch

gleichwertige Nachpflanzungen (in Gehölzart und -qualität) zu

       ersetzen.

5.5 Der auf den nach § 9 (1) Nr. 20 BauGB festgesetzten Flächen durch

Anpflanzung und natürl iche Sukzession etablierte Tier- und

Pflanzenbestand ist, den Zielen von Natur-, Arten-, Gewässer- und

Landschaftsschutz genügend, zu pflegen und zu entwickeln.

Erforderliche Gehölzentnahmen und -rückschnitte sowie die Unter-

haltungen der Gewässer in ihren Funktion als wasserwirtschaftliche

      Anlagen sind zulässig.

4.   Flächen zur Erzeugung von Strom
       (§ 9 (1) Nrn. 23 BauGB)

4.1 Auf allen Stellplatz- und Dachflächen sind Anlagen zur Ausnutzung

       von Solarenergie uneingeschränkt zulässig.

4.2 Die Aufständerung von Photovoltaik-Anlagen im Bereich von Grünflä-

       chen, hier randseitig zu den Borden der Stellplatzflächen ist zulässig.

BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

(§ 9 (4) BauGB i. V. m. BauO NRW)

1.    Werbeanlagen

Unter Einhaltung der bau-, verkehrs- und nachbarschaftsrechtlichen

Vorgaben sind folgende Werbeanlagen zulässig:

- Werbeanlagen bis 2 m über Traufhöhe an den Seiten baulicher Anlagen,

  die öffentlichen bzw. privaten Verkehrsflächen zugewandt sind,

- der bestehende Werbepylon (Stahlgittermast) an dem planzeichnerisch

  dargestellten Standort,

- Fahnenmasten bis max. 10 m über dem Geländeniveau,

- Firmen-Signets mit Kraftstoffpreisausweisung des Tankstellenbetreibers

  (ARAL) bis zu 8 m Höhe über Geländeniveau,

- Werbeanlagen und Hinweisschilder, auch beleuchtet, als Informations-

und Orientierungssysteme für Kunden, Touristen, Fernfahren sowie für

  den Such-, Zu- und Abfahrverkehr.

Bewegliche, laufend wechselnde oder durch wechselnde Beleuchtung ak-

zentuierte Werbeanlagen und  Firmenschilder sind unzulässig.

2. Beleuchtungsanlagen

Lampen und Leuchten im Außenbereich sind auf das Notwendige zu be-

schränken.

Die in dem artenschutzrechtlichen Fachbeitrag zur 3. Änderung und Er-

gänzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 11 (Stand:

23.02.2022) erfolgten Vorgaben für die künstliche Beleuchtung im Gel-

tungsbereich sind einzuhalten und umzusetzen.

    V

GEN

   NG

T E X T L I C H E F E S T S E T Z U N G E N
 (§ 9 BauGB i.V.m. BauNVO und § 89 BauO NRW)

SO

BAUGRENZEN, ÜBERBAUBARE FLÄCHEN
(§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

                               BAUGRENZEN

                            GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN, überbaubar

SONSTIGE PLANZEICHEN

                               GRENZE DES GELTUNGSBEREICHES

F E S T S E T Z U N G E N G E M Ä ß

P L A N Z E I C H E N E R K L Ä R U N G

  Lkw-ST

  Pkw-ST

   VG

RRB

BAB  A2

    V

GEN

   NG

1. Änderung B-Plan Nr. 11
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                   b e s t e h e n d e  W e r b e a n l a g e
P y l o n  ( S t a h l g i t t e r m a s t )

FLUR  6 F l u r n u m m e r

F l u r g r e n z e

F l u r s t ü c k s - N r .

F l u r s t ü c k s g r e n z e

Kartengrundlage ist ein aktuel ler Auszug aus der
d i g i t a l e n L i e g e n s c h a f t s k a r t e d e r S t a d t P o r t a
Westfal ica, Gemarkung/ Ortstei l Vennebeck, Flure
5 und 6.

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 08.10.2022 (BGBl. I S. 1726),
mit Wirkung vom 13.10.2022,

Baunutzungsverordnung (BauNVO)  in  der  Fassung
der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I
S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom  14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802), mit Wirkung vom
23.06.2021,

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne
und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichen-
verordnung - PlanzV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I
S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 14.06.2021 (BGBl. I S.1802);

Raumordnungsgesetz (ROG), Artikel 1 des Gesetzes   
vom 22.12.2008 (BGBl. I S. 2986), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 19.06.2020 (BGBl. I S. 1328), 
mit Wirkung vom 27.06.2020;

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.09.2021 (GV. 
NRW. S. 1086).
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KATASTERGRUNDLAGEN

RECHTSGRUNDLAGEN

6

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN (§ 9 (6) BauGB)

ANBAUVERBOTSZONE (§ 9 FStrG)

baubeschränkte VERBOTSZONE

4
0
 m

A2 Fahrbahnrand

1
0
0
 m

Maßnahmen außerhalb des Geltungsbereiches:

                               ERDWALL als Blend- und Schallschutz,
                               (Verlängerung des Walls an der Autobahn)

                               ÖFFENTLICHE VERKEHRSFLÄCHE,
                               allgemeine Zweckbestimmung
                               (Verlängerung außerhalb Geltungsbereich)

FACHBEITRÄGE zu der vorliegenden Bauleitplanung

Artenschutzbeitrag zur 3. Änderung und Ergänzung des B-Plans
Nr. 11 [Kortemeier Brokmann Landschaftsarchitekten GmbH,

Herford, Februar 2022]

Schalltechnischer Bericht über die Geräuschsituation in der
Nachbarschaft des Autohofes Porta Westfalica unter Berücksichti-
gung des geplanten Lkw-Parkplatzes [Kötter Consulting Engineers

GmbH & Co. KG, Rheine, Februar 2022]

Verkehrliche Beurteilung - Erweiterung des vorhabenbezoge-
nen B-Plans Nr. 11 [PGT Umwelt und Verkehr GmbH, Hannover,

September 2022]

2. Änderung B-Plan Nr. 11

    V

HINWEISE
in der Begründung (s. dort) im Zusammenhang mit der Reali-

sierung der Bauleitplanung:

* Hinweise zu anbau- und verkehrlichen Auflagen sowie zu Ein-

schränkungen für Vorhaben entlang der Autobahn (BAB2) ge-

  mäß Fernstraßengesetz [Autobahn GmbH des Bundes]

* Aufforderung zur Benachrichtigung und archäologischen Be-

  gleitung im Vorfeld von geplanten Baumaßnahmen

 [LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Bielefeld und

  LWL-Museum für Naturkunde, Münster]

* Hinweise zu Vermeidungsmaßnahmen wie Gehölzrückschnitt

außerhalb der Brutzeit, zur Einschränkung künstlicher Beleuch-

  tung gemäß Artenschutzfachbeitrag

[Kreis Minden-Lübbecke, untere Naturschutzbehörde]

* Vorgaben zum Schutz und zur Verwertung von Boden

[Kreis Minden-Lübbecke, untere Bodenschutzbehörde]

VON ÜBERBAUUNG FREI ZU HALTENDE

FLÄCHEN (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB i. V. m. BauNVO)

                               FREI ZU HALTENDE FLÄCHE,
                               öffentliche Wendeanlage

FLÄCHEN ZUR ERZEUGUNG VON STROM
(§ 9 (1) Nr. 23 BauGB)

                                   PHOTOVOLTAIK-ANLAGEN
                                   (überdachte Pkw-Stellplätze/
                                   Dach Aufstockung)

Stadt Porta Westfalica
Ortsteil Vennebeck

3. Änderung und Ergänzung des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
Nr. 11 "Autohof an der A2"

Präambel

Auf Grund von § 1 (3 ) des Baugesetzbuches (BauGB) i . d . F . der Bekanntma-
chung vom 23.09 .2004 (BGBl . I S . 2414) , zu le t z t geänder t durch Gese tz vom
08.10.2022 (BGBl . I S . 1726) , mi t Wi rkung vom 13.10.2022 i . V . m. § 7 (1) der
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-West fa len (GO NRW) i . d. F. der Be-
kanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Art . 1
des Gese tzes vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490) , hat der Rat der Stadt Por ta

West fa l ica die 3. Änderung und Ergänzung des vorhabenbezogenen Bebauungs-
p lanes Nr . 11 "Autohof an der A2" , bes tehend aus der P lanze ichnung und den
nebenstehenden textl ichen Festsetzungen, als Satzung beschlossen.

Porta Westfal ica, den ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Die Bürgermeisterin)

Bestandteile dieses Bebauungsplanes

* Planzeichnung und
  textl iche Festsetzungen
* Begründung mit Umweltber icht
  sowie folgende Fachbeiträge:
  - Fachbeitrag zum Artenschutz [Herford, 23.02.2022],
  - Schall technischer Bericht Nr. R-8-2021-0487.01 [Rheine,02,02.2022],
  - Verkehrl iche Beurtei lung [Hannover, September 2022].

VERFAHRENSVERMERKE

Räumliche Lage

Stadt: Porta Westfalica
Gemarkung: Vennebeck
Flure: 5 und 6

Größe  des  räumlichen Geltungsbereiches  zur

3. Änderung und Ergänzung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes Nr. 11 "Autohof an der A2":

= ca. 11,22 ha.

Kartengrundlage: Auszug aus dem digitalen Liegen-
                               schaftskataster (Flurkarte)

Maßstab: 1 : 750

Planungsgrundlagen

Es wird bescheinigt, dass die Darstellung mit dem
amtlichen Katasternachweis (Stand: 10.01.2022)
übereinstimmt. Die Planunterlage entspricht den An-
forderungen des § 1 der PlanZV. Die Festlegung der
städtebaulichen Planung ist - i. V. m. dem digitalen
Planungsdatenbestand (hier: dxf-Format) als Bestand-
teil dieses Bebauungsplanes - geometrisch eindeutig.

Aufstellungsbeschluss (§ 2 (1) BauGB)

Die Aufstellung der 3. Änderung und Ergänzung zum
vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 11 "Autohof
an der A2" war vom Ausschuss für Planung und Um-
weltschutz der Stadt Porta Westfalica in seiner Sit-
zung am 10.12.2012 gemäß § 2 (1) BauGB beschlos-
sen worden. Dieser Aufstellungsbeschluss wurde am
17.01.2013 ortsüblich bekannt gemacht.

Porta Westfalica, den ..................

............................................

(Die Bürgermeisterin)

Frühzeitige Beteiligung (§§ 3 (1) und 4 (1) BauGB)

Die frühzeitige Beteiligung gemäß § 3 (1) BauGB er-
folgte als öffentliche Auslegung gemäß § 3 (1) BauGB
in der Zeit vom 21.01.2013 bis einschl ießl ich
22.02.2013. Ein Erörterungstermin im Ratssaal fand
am 22.01.2013 statt.
Die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öf-
fentlicher Belange nach § 4 (1) BauGB erfolgte im
Zeitraum vom 21.01.2013 bis einschl. 22.02.2013.

Porta Westfalica, den ..................

..........................................

(Die Bürgermeisterin)

Öffentliche Auslegungen  (§§ 3 (2) und 4 (2) BauGB)

Die 1. öffentliche Auslegung der Entwurfsplanung zur

3. Änderung und Ergänzung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Nr. 11 "Autohof an der A2" gemäß
§ 3 (2) BauGB war vom Ausschuss für Planung und
Umweltschutz der Stadt Porta Westfalica in seiner Sit-
zung am 15.07.2013 beschlossen worden. Die öffent-
liche Auslegung der Entwurfsplanung mit Begründung
und Umweltbericht gemäß § 3 (2) BauGB erfolgte in
der Zeit vom 26.08.2013 bis einschl. 04.10.2013. Sie
war am 15.08.2013 ortsüblich bekannt gemacht wor-
den. Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB erfolg-
te im Zeitraum vom 26.08.2013 bis einschließlich
04.10.2013.

Die erneute öffentliche Auslegung der Entwurfspla-

nung zur 3. Änderung und Ergänzung des vorhaben-
bezogenen Bebauungsplanes Nr. 11 "Autohof an der
A2" gemäß § 3 (2) BauGB war vom Ausschuss für
Planung und Umweltschutz der Stadt Porta Westfalica
in seiner Sitzung am 14.03.2022 beschlossen worden.
Die erneute öffentliche Auslegung der Entwurfspla-
nung mit Begründung und Umweltbericht gemäß § 3
(2) BauGB, erfolgte in der Zeit vom 23.05.2022 bis
einschließlich 01.07.2022. Sie war am 13.05.2022
ortsüblich bekannt gemacht worden. Die erneute Be-
teiligung der Behörden und sonstigen Träger öffent-
licher Belange gemäß § 4 (2) BauGB erfolgte im
Zeitraum vom 23.05.2022 bis einschl. 01.07.2022.

Die zweite erneute öffentliche Auslegung der Ent-

wurfsplanung zur 3. Änderung und Ergänzung des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 11 "Auto-
hof an der A2" gemäß § 3 (2) i. V. m. § 4a (3) BauGB
war vom Ausschuss für Planung und Umweltschutz
der Stadt Porta Westfalica in seiner Sitzung am
24.10.2022 beschlossen worden. Die zweite erneute
öffentliche Auslegung der Entwurfsplanung mit Be-
gründung und Umweltbericht erfolgte in der Zeit vom
14.11.2022 bis einschließlich 28.11.2022. Sie war am
07.11.2022 ortsüblich bekannt gemacht worden.
Die zweite erneute Beteiligung der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2)
BauGB erfolgte im Zeitraum vom 14.11.2022 bis
einschließlich 28.11.2022.

Porta Westfalica, den ..................

............................................      
(Die  Bürgermeisterin)

Planverfasser

Für Planentwurf und Plananfertigung:

I n g e n i e u r b ü r o
Lüpke + Zischkau Umweltplan

Henschelweg 11  *  Tel: (05609)80485-5

34292 Ahnatal     *  E-Mail: luepke@lzu.de

Ahnatal, den 19.12.2022

____________________
 Dipl.-Ing. Michael Lüpke

Bielefeld, den ........

____________________
Dipl.-Ing. Frank Verwold

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Satzungsbeschluss (§ 10 (1) BauGB)

Der Rat der Stadt Porta Westfalica hat in seiner Sit- 

zung am 19.12.2022 die 3. Änderung und Ergänzung 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 11 
"Autohof an der A2" gemäß § 10 (1) BauGB i. V. m.   
§ 7 (1) der Gemeindeordung für das Land Nordrhein- 
Westfalen als Satzung  beschlossen.

Porta Westfalica, den ..................

....................................

(Die Bürgermeisterin)

Inkrafttreten (§ 10 (3) BauGB)

Der Satzungsbeschluss zur 3. Änderung und Ergän-
zung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes
Nr. 11 "Autohof an der A2" wurde gemäß § 10 (3)
BauGB am ..................... 2023 ortsüblich bekannt ge-

macht. Mit dieser Bekanntmachung tritt die 3. Ände-
rung und Ergänzung des vorhabenbezogenen Be-
bauungsplanes Nr. 11 "Autohof an der A2" in Kraft.
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt:

Porta Westfalica, den ..................

.........................................

(Die Bürgermeisterin)

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften

Innerhalb von sechs Monaten nach Inkrafttreten des
Bebauungsplanes, ist die Verletzung von Verfahrens-
oder Formvorschriften beim Zustandekommen des
Bebauungsplanes nicht geltend gemacht worden.

Porta Westfalica, den ..................

.........................................

(Die Bürgermeisterin)

Mängel der Abwägung

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebau-
ungsplanes sind Mängel der Abwägung nicht geltend
gemacht worden.

Porta Westfalica, den ..................

.........................................

(Die Bürgermeisterin)

1. Ausfertigung

Porta Westfalica, den ..................

.........................................

(Die Bürgermeisterin)


